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Wahrnehmung der verfassungsmäßi
gen Grundrechte der Bürger, die 
wirksame Verbindung der persön
lichen mit den gesellschaftlichen 
Interessen sowie ein vielfältiges ge
sellschaftlich-politisches und kultu
rell-geistiges Leben. (Verf. der DDR, 
Art. 41) Die Entwicklung und Ge
staltung der S. ist in der sozialisti
schen Gesellschaft unmittelbar mit 
der ständigen Erhöhung des mate
riellen und kulturellen Lebensniveaus 
des Volkes auf der Grundlage eines 
hohen Entwicklungstempos der so
zialistischen Produktion, der Er
höhung der Effektivität, des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts 
und des Wachstums der Arbeitspro
duktivität verbunden. Die S. trägt 
eine besondere Verantwortung für 
die Verwirklichung des sozialpoliti
schen Programms, insbesondere des 
-> Wohnungsbauprogramms und die 
Erhaltung und rationelle Verwaltung 
des Wohnungsfonds und gewähr
leistet planmäßig „die notwendigen 
Bedingungen für eine ständig bessere 
Befriedigung der materiellen, sozia
len, kulturellen und sonstigen gemein
samen Bedürfnisse der Bürger“. 
(Verf. der DDR, Art. 43) Zur 

-Lösung dieser Aufgaben arbeitet sie 
eng mit den Betrieben ihres Gebietes 
und mit benachbarten S! und -*■ Ge
meinden zusammen. Durch die -*■ 
territoriale Rationalisierung und die 
enge Zusammenarbeit mit anderen S. 
und Gemeinden verbindet sie die 
Entwicklung des gesellschaftlichen 
Lebens in der S. und den Gemeinden 
ihres Umlandes mit den Erforder
nissen, die sich aus der Konzentra
tion und Spezialisierung der Produk
tion in Industrie und Landwirtschaft 
ergeben. Sie kann mit ihnen zur ge
meinsamen Lösung von Aufgaben auf 
bestimmten Gebieten der gesell
schaftlichen, insbesondere der wirt
schaftlichen Entwicklung auf ver
traglicher Grundlage —> kommunale 
Zweckverbände bilden, in denen 
auch Betriebe, Genossenschaften und 
Einrichtungen Mitglied sein können.

Kleine und mittlere S. können sich 
mit benachbarten Gemeinden zu 
einer umfassenden Zusammen
arbeit in einem —*■ Gemeinde
verband zusammenschließen und 
bilden dann in der Regel dessen 
territoriales Zentrum. Bei .der Bil
dung von Gemeindeverbänden aus 
benachbarten S. und Gemeinden 
sind die Erfordernisse einer lang
fristigen Siedlungspolitik und der 
Entwicklung in Industrie und Land
wirtschaft besonders zu beachten. Sie 
bedarf der Bestätigung durch den zu
ständigen -> Kreistag nach Zustim
mung des Rates des Bezirkes. Das 
Organ der einheitlichen sozialisti
schen Staatsmacht in der S., das un
ter Führung der Partei der Arbeiter
klasse auf der Grundlage der Ge
setze und anderer Rechtsvorschriften 
und in enger Verbindung mit den 
Werktätigen, ihren gesellschaftlichen 
Organisationen und Kollektiven die 
Staatspolitik der Arbeiter-und-Bau- 
crn-Macht in der S. verwirklicht, ist 
die von den wahlberechtigten Bür
gern auf fünf Jahre gewählte -*■ 
Stadtverordnetenversammlung, die 
zur Wahrnehmung ihrer Verantwor
tung den —*■ Rat der Stadt und ihre 
Kommissionen wählt. Je nach Größe, 
gesellschaftlicher Rolle und entspre
chendem Platz der betreffenden S. im 
territorialen Aufbau des Staates ist 
die rechtliche Stellung der S.verord- 
netenversammlung und ihrer Organe 
differenziert geregelt. Die Haupt
stadt der DDR, Berlin, hat einen 
Status analog dem eines —> Bezirkes. 
Weitere 28 größere S. haben den 
Status eines S.kreises (—»- Kreis). Von 
diesen sind wiederum mehrere in —*■ 
Stadtbezirke untergliedert. Die Mehr
zahl der S. in der DDR gehört eben
so wie die Gemeinden zum Territo
rium eines Landkreises. Die recht
liche Stellung der S. regeln die Art. 
41 und 43 der Verfassung. Aufbau, 
Aufgaben, Rechte und Pflichten so
wie die Arbeitsweise der Organe der 
Staatsmacht in der S. sind in den 
Art. 81-85 der Verfassung der DDR,


